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In den Fachbeiträgen zur Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) sind die potenziellen Aus-
wirkungen (Wirkfaktoren) von Baumaßnah-
men auf das Oberflächenwasser und das 
Grundwasser zu bewerten. Im aufgeführten 
Beispiel werden methodische Ansätze zur 
Wirkfaktorenbetrachtung für Grundwas-
serkörper (GWK) erläutert. Zur emissions- 
und immissionsbezogenen Bewertung von 
Wirkfaktoren auf den chemischen Zustand 
des Grundwassers kann das technische 
Regelwerk, z. B. DWA-Arbeits- und Merk-
blätter [15, 16, 17], angewendet werden. 
Für die Bewertung von Auswirkungen auf 
den mengenmäßigen Zustand des Grund-
wassers stehen rechnerische Ansätze zur 
Verfügung. Diese werden an einem Beispiel 
erläutert. Weitere potenzielle Wirkfaktoren 
werden verbal argumentativ bewertet. 

EU WRRL, Grundwasserkörper  
und Wirkfaktoren
In Planfeststellungsverfahren für Eisenbahn-
betriebsanlagen sind wasserrechtliche Tatbe-
stände und die möglichen Auswirkungen des 
beantragten Vorhabens auf den Gewässerzu-
stand zu prüfen. Rechtlich begründet ist dies 
in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL), Richtlinie  2000/60/EG [1]. Das Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) [2] sowie nachge-
ordnete Verordnungen setzen die EU-WRRL 
hinsichtlich Oberflächengewässern, Küsten-
gewässern und Grundwasser um.
Die Prüfung von Vorhaben nach WRRL wird 
in Fachbeiträgen dokumentiert. Inhaltliche 
Anforderungen an diese Fachbeiträge sind 
in einer Mustergliederung des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) formuliert [3]. 

Nachfolgend wird die Bewertung der Aus-
wirkungen von Maßnahmen auf das Grund-
wasser bzw. GWK erläutert. GWK sind ab-
gegrenzte Grundwasservolumen innerhalb 
eines oder mehrerer Grundwasserleiter 
(Art.  2, Nr.  12  WRRL) [1]. Zur Zustandsbe-
schreibung und Bewertung der Auswirkun-
gen von Maßnahmen auf GWK werden zwei 
Qualitätskomponenten zugrunde gelegt:

 �Mengenmäßiger Zustand
 � chemischer Zustand.

Die Qualitätskomponenten von GWK wer-
den mit den Bewertungsklassen „gut“ und 
„schlecht“ bewertet (Abb. 1).
Die Grundwasserverordnung (GrwV) [4] re-
gelt u. a. die Einstufung des mengenmäßigen 
und des chemischen Zustands der GWK. Für 
die GWK soll eine Verschlechterung des men-
genmäßigen und chemischen Zustands ver-
mieden und ein guter mengenmäßiger und 
chemischer Zustand erhalten bzw. erreicht 
werden.
Um die Auswirkungen einer Maßnahme auf 
den GWK beurteilen zu können, sind folgende 
Sachverhalte zu berücksichtigen [5]:

 � Lage und Grenzen der GWK
 � Belastungen, denen die GWK ausgesetzt sind
 � Charakteristik der Deckschichten, der Geolo-
gie und der Hydrogeologie
 � grundwasserabhängige Landökosysteme. 
Eine anthropogen bedingte Veränderung 
des Grundwasserspiegels darf nicht zu einer 

Schädigung der in Verbindung stehenden 
Landökosysteme mit wasserabhängigen Ar-
ten führen.
 �Wechselwirkungen zwischen dem GWK und 
dem Oberflächengewässersystem
 �mittlere jährliche Grundwasserneubildung
 � chemische Zusammensetzung des Grund-
wassers.

Im ersten Schritt der Bewertung nach WRRL 
wird geprüft, welche potenziell möglichen 
Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten 
des GWK für das konkrete Bauvorhaben rele-
vant sind. Diese Auswirkungen auf den GWK 
bezeichnet man als Wirkfaktoren. Wirkfaktoren 
werden in bau-, anlage- und betriebsbedingte 
Wirkfaktoren unterschieden:

 � Baubedingte Wirkfaktoren wirken temporär. 
Sie resultieren aus den Bauarbeiten zur Her-
stellung der geplanten baulichen Anlagen 
sowie aus der Einrichtung erforderlicher Zu-
wegungen, BE-, Lager- und Montageflächen.
 � Anlagebedingte Wirkfaktoren sind solche, 
die aus der Beschaffenheit der Gebäude, Ver-
kehrsanlagen und technischen Anlagen und 
nicht aus deren Herstellung oder Betrieb re-
sultieren.
 � Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind aus-
schließlich solche, die aus dem Betrieb der 
geplanten Gebäude, Verkehrsanlagen und 
technischen Anlagen resultieren.

Die Prüfung der Wirkfaktoren erfolgt anhand 
einer Bewertungsmatrix (Wirkfaktorenmatrix) 

Wirkfaktorenbetrachtung für  
Grundwasserkörper im Fachbeitrag WRRL

Abb. 1: Einstufung von GWK  Quelle: A. Drumm

Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für Eisenbahnbetriebsanlagen  
sind Fachbeiträge nach EU Wasserrahmenrichtlinie vorzulegen. 
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mit textlicher Erläuterung. Falls Wirkungen 
für eine der Qualitätskomponenten nicht 
ausgeschlossen werden können, sind die zu 
erwartenden Auswirkungen im Detail, z. B. 
durch eine emissionsbezogene und immissi-
onsbezogene Bewertung anhand geltender 
technischer Regelwerke, zu prüfen und Ver-
meidungsmaßnahmen zu benennen.
Die Tab. 1 enthält potenziell mögliche Wirkfak-
toren von Eisenbahnbetriebsanlagen auf GWK. 
Zusätzlich werden die jeweiligen wasserrecht-
lichen Tatbestände / Gewässernutzungen laut 
WHG [2] benannt. Die Tabelle kann als Grund-
lage für eine Wirkfaktorenmatrix verwendet 
werden.

Beispielfall
Im Rahmen eines Vorhabens der DB  Ener-
gie GmbH ist der Rückbau einer bestehenden 
Betriebsanlage und die Errichtung eines Er-
satzneubaus in unmittelbarer Nähe des aktu-
ellen Standortes vorgesehen (Abb. 2). Im Zuge 
des Neubaus ist die Errichtung folgender Ge-
bäude, technischer Anlagen und Verkehrsflä-
chen geplant [6]:

 � Schaltanlagengebäude (ca. 17,5 x 5,5 m)
 � Freiluftschaltanlage mit elf Feldern (zwei Re-
servefeldern) und zwei Umspannern
 � Versickerungsmulden zur Entwässerung der 
Verkehrs- und Dachflächen sowie der 110-kV 
Schaltanlage

Wirkfaktoren
Mengen-
mäßiger 
Zustand

Chemischer 
Zustand

Wasserrechtlicher Tatbestand

Baubedingt

Bauzeitliche Wasserhaltung x –
Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von  
Grundwasser  
§ 9, Abs. 1, Ziffer 5 WHG

Wiederversickerung des Förderwassers aus der  
bauzeitlichen Wasserhaltung – x Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 

§ 9, Abs. 1, Ziffer 4 WHG

Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb 
(Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als Kraftstoffe  
und Schmiermittel, Stoffeintrag infolge von Handhabungsverlusten 
und Havarien)

– x Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 
§ 9, Abs. 1, Ziffer 4 WHG

Einbringen von Stoffen (z. B. durch den Abbindeprozess des Betons 
bei Bohrpfahlgründungen) – x Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 

§ 9, Abs. 1, Ziffer 4 WHG

Beeinflussung der Hydraulik durch in den Wasserkörper reichende 
Bauteile (z.B. bauzeitlicher Spundwandverbau) x – Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser 

§ 9, Abs. 2, Ziffer 1 WHG

Flächeninanspruchnahme (z. B. durch Baustraßen, BE-, Lager-  
und Montageflächen) x – –

Anlagebedingt 

Einbringen von Stoffen (z. B. durch Korrosion von in  
den Wasserkörper ragenden Bauteilen) – x Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 

§ 9, Abs. 1, Ziffer 4 WHG

Beeinflussung der Hydraulik durch in den Wasserkörper reichende 
Bauteile (z. B. Trogbauwerk, Brückenpfeiler) – x Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser  

§ 9, Abs. 2, Ziffer 1 WHG

Flächeninanspruchnahme (z. B. Voll- und / oder Teilversiegelung 
durch Gebäude, Verkehrsflächen und Anlagen) x – –

Betriebsbedingt

Einleitung von Niederschlagswasser durch Versickerung  
(z. B. Gleisentwässerung / Dachentwässerung) – x Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 

§ 9, Abs. 1, Ziffer 4 WHG

Tab. 1: Wirkfaktorenmatrix Grundwasser  Quelle: A. Drumm

Abb. 2: Lageplan   Quelle: [6]
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 � Straßenanbindung des Betriebsgeländes. Alle 
Verkehrsflächen werden mit wasserdichtem 
Pflaster befestigt.

Die tiefstgelegenen Gründungssohlen der maxi-
mal 4,6 x 3,4  m messenden Fundamente liegen 
deutlich unter dem Mittleren Höchsten Grund-
wasserstand (MHW). Daher ist davon auszuge-
hen, dass die Fundamente zumindest zeitweise 
in den GWK einschneiden.
Weiterhin sind zur Herstellung der Fundamente 
bauzeitliche Wasserhaltungsmaßnahmen erfor-
derlich, die in einem Gesamtzeitraum von sechs 
bis acht Wochen veranschlagt werden. Hierbei 
wird pro Fundament von einer erforderlichen 
Zeit der Grundwasserabsenkung im Behar-
rungszustand von ca. 48 h bei unterschiedlichen 
Vorlaufzeiten ausgegangen. Die berechnete Ge-
samtfördermenge beträgt ca.  8000  m3. Für die 
bauzeitliche Wasserhaltung wurden maximale 
Reichweiten der Absenkung von ca. 90,5  m be-
rechnet (Abb. 2). Das Förderwasser der bauzeitli-
chen Wasserhaltung soll wiederversickert werden.

Geologische und hydrogeologische  
Rahmenbedingungen / betroffener GWK
Die geologischen und hydrogeologischen Ver-
hältnisse am Standort werden durch dessen 
Lage im Bereich von gut durchlässigen Sanden 
des Urstromtales mit geringen Grundwasser-
flurabständen und dem Fehlen einer bindigen 
Deckschicht geprägt (Abb. 3).

 � GWK: Boize / Schaale-West, DEGB_DEMV_
MEL_SU_1_16 [8] 
 �mengenmäßiger Zustand: gut [8]
 � chemischer Zustand: schlecht [8]
 �MW: 11,3 m NHN [9]
 �MHW: 11,8 m NHN [9]
 � GW-Flurabstand (MHW): 2,4…..2,75 m [9]
 � Deckschichten: keine schützenden Deck-
schichten vorhanden [9, 10]
 � D u r c h l ä s s i g k e i t s b e i w e r t :  4 , 4  E - 5 …
..5,7 E-4 m/s [9]
 � GW-Fließrichtung: nach Süden bis Südsüd-
west gerichtet [10]
 � Hydraulischer Gradient: 0,0025 (0,25 %) [10] 
 � GW-Neubildung GWN: 283,3 mm/a [10]

Die nächstgelegenen Oberflächenwasserkör-
per befinden sich außerhalb des Wirkungsbe-
reichs der Maßnahme.

Wirkfaktorenbetrachtung
Aus den o. g. Rahmenbedingungen ergeben sich 
potenzielle Wirkfaktoren auf den GWK, die im 
Folgenden benannt und bewertet werden.

Baubedingt: Bauzeitliche Wasserhaltung / 
Grundwasserabsenkung 
Die Wasserhaltungsmaßnahmen werden in ei-
nem sehr begrenzten Zeitraum durchgeführt. 
Die Grundwasserabsenkung wurde für einen 
bauzeitlichen Bemessungswasserstand, in etwa 
auf dem Niveau des MHW, bemessen, also für 
eine Situation mit einem relativ großen Grund-
wasserdargebot. Bei niedrigen Grundwasser-
ständen werden sich die Fördermengen entspre-
chend verringern. Das geförderte Grundwasser 
wird über die Wiederversickerung in den GWK 
zurückgeführt, sodass keine negativen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt des GWK zu 
besorgen sind.

Baubedingt: Wiederversickerung  
des Förderwassers der  
bauzeitlichen Wasserhaltung
Grundsätzlich ist jede Versickerung mit einem 
Stoffeintrag in den GWK verbunden. Wiederver-
sickerungen von gefördertem Grundwasser kön-
nen zu einem Schadstoffeintrag führen, wenn 
mit der Grundwasserförderung eine Schadstoff-
fahne, z. B. von Altlasten im Wirkungsbereich der 
Absenkung, herangeführt wird. Altlasten oder 
schädliche Bodenverunreinigungen sind jedoch 
aus dem Umfeld des Bauvorhabens nicht be-
kannt. Daher können negative Auswirkungen 
der Wiederversickerung ausgeschlossen werden.

Baubedingt: Schadstoffeintrag durch  
den Baustellenbetrieb
Aufgrund der hohen Durchlässigkeit der 
Grundwasserüberdeckung besteht eine hohe 

Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber 
baubedingten Schadstoffeinträgen. Im Bau-
stellenbetrieb ist die Einhaltung gängiger Vor-
schriften zum Umweltschutz (z. B. GefStoffV 
[11], BImSchV [12]) sicherzustellen. Unter 
sorgfältiger Berücksichtigung entsprechen-
der Maßnahmen ist davon auszugehen, dass 
ein Schadstoffeintrag, der sich auf den chemi-
schen Zustand des betroffenen GWK negativ 
auswirken würde, nicht stattfinden wird.

Baubedingt: Flächeninanspruchnahme 
(BE-Flächen)
Angesichts der Punktualität und Kleinflächig-
keit der Versiegelung durch BE-Flächen ist mit 
dem Vorhaben keine relevante Verringerung 
der Grundwasserneubildung verbunden. Wei-
terhin werden nach Beenden der Bauarbei-
ten die bauzeitlich beanspruchten Flächen in 
ihren Ursprungszustand zurückversetzt oder 
aufgewertet. Demnach sind keine wesentli-
chen Auswirkungen auf die Grundwasserneu-
bildung zu erwarten.

Anlagebedingt: Flächeninanspruchnahme
Im Rahmen der Neubaumaßnahme werden 
Flächen neu versiegelt, während eine Entsie-
gelung im Bereich der rückzubauenden Be-
standsanlage stattfindet. Im Saldo wird der 
Versiegelungsgrad gegenüber dem aktuellen 
Zustand durch die Baumaßnahme nicht we-
sentlich verändert.
Der Bereich des Bauvorhabens weist eine hohe 
Grundwasserneubildungsrate im natürlichen 
unbebauten Zustand auf. Das auf den Dach-

Abb. 3: Auszug der geologischen Übersichtskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:500 000  
 Quelle: [10]
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flächen anfallende Niederschlagswasser wird 
über eine Muldenversickerung wieder dem 
GWK zugeführt. Auf den versiegelten und teil-
versiegelten Verkehrsflächen anfallendes Nie-
derschlagswasser wird durch die vorgesehene 
randliche Versickerung ebenfalls dem GWK 
zugeführt. Daher ist mit dem Vorhaben keine 
relevante Verringerung der Grundwasserneu-
bildung verbunden.

Anlagebedingt: Beeinflussung der Hydraulik 
durch in den Wasserkörper reichende Bauteile
Ein potenziell anlagebedingter Wirkfaktor ist 
die Beeinflussung der Grundwasserhydraulik 
durch in das Grundwasser reichende Bauteile. 
Es handelt sich hierbei um Einzelfundamente, 

die nur punktuell auf die Grundwasserhydrau-
lik einwirken.
Aufgrund des geringen hydraulischen Gra-
dienten und der hohen Durchlässigkeit des 
Aquifers ist von einer geringen Stauwirkung 
auszugehen. Die Stauwirkung der Fundamen-
te wurde anhand des empirischen Berech-
nungsansatzes nach Schneider [13] überschlä-
gig berechnet. Auf der sicheren Seite liegend 
wurde hierbei für die Fundamente mit den 
größten Abmessungen (4,6 m x 3,4 m) der un-
günstigste Fall einer Anströmung etwa 45 % 
zur Fundamentachse zum Ansatz gebracht. 
Die angeströmte Breite der Fundamente be-
trägt dann ca. 6 m senkrecht zur SW - NO ge-
richteten Strömungsrichtung (Abb. 4).

Δ hmax = l/2*J [m]
l = Breite der Fundamente senkrecht zur 
Grundwasserströmungsrichtung
J = Hydraulischer Gradient
Als hydraulischer Gradient wurde 0,25 % zum 
Ansatz gebracht. Aus der angeströmten Breite 
des Fundamentes und dem hydraulischen Gra-
dienten ergibt sich somit nach [13] ein maxi-
maler Grundwasseraufstau von
Δ hmax =  6/2*0,0025 = 0,0075 m
Der maximale Staueffekt (7,5  mm) durch die 
in das Grundwasser ragenden Fundament-
gründungen ist somit als äußerst gering 
einzustufen. Aus diesen Gründen kann eine 
Beeinflussung der Hydraulik des GWK mit 
Auswirkungen auf das Wasserdargebot ausge-
schlossen werden.
Anlagebedingte Verschlechterungen der 
Grundwasserdargebote sind nicht zu befürch-
ten. Demnach ist mit dem Vorhaben keine 
Beeinflussung der Grundwasserhydraulik und 
somit Verschlechterung des mengenmäßigen 
Zustands des betroffenen GWK verbunden.

Betriebsbedingt: Einleitung von  
Niederschlagswasser – Versickerung

 � Entwässerung der Dachflächen: Für die 
geplante Muldenversickerung des bei der 
Dachflächenentwässerung anfallenden Nie-
derschlagswassers wurde im Rahmen der 
Genehmigungsplanung [6] eine Bemessung 
nach DWA-A  138 [15] und DWA-M  153 [16] 
vorgenommen. Die Bemessungen beinhal-
ten eine emissions- und immissionsbezo-
gene Bewertung der Muldenversickerung. 
Der bei der Bewertung gem. [16] ermittelte 
Emissionswert  E von 0,9 unterschreitet den 
Wert der Gewässerpunkte G von 5 deutlich. 
Die Muldenversickerung gewährleistet so-
mit eine schadlose Versickerung des von der 

Abb. 4: Geometrische Eingangsdaten für die Berechnung des Aufstaus   Quelle: A. Drumm
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Dachfläche abgeleiteten Niederschlagswas-
sers. Verschlechterungen des chemischen 
Zustands des GWK sind durch die Dachflä-
chenentwässerung nicht zu gewärtigen. [16] 
wird durch die demnächst in Kraft tretende 
Neufassung der DWA-A 138-1 [17] ersetzt.
 � Entwässerung der befestigten Verkehrsflä-
chen: Die befestigten Verkehrsflächen inner-
halb der Anlage sowie die Zufahrt werden 
in Pflasterbauweise ausgeführt. Das auf den 
Pflasterflächen anfallende Niederschlags-
wasser entwässert in freiem Gefälle auf an-
grenzende stabilisierte Flächen zur diffusen, 
breitflächigen Versickerung über die belebte 
Bodenzone. Das Sickerwasser passiert eine 
durchwurzelte Bodenschicht mit entspre-
chendem Filter und Resorptionsvermögen. 
Die befestigten Flächen in der Zufahrt und in 
der Anlage werden nur selten zu Wartungs- 
und Reparaturarbeiten begangen bzw. be-
fahren. In Anwendung der DWA-A  138 [15] 
können die abfließenden Niederschlagswäs-
ser deshalb hinsichtlich ihrer Qualität als un-
bedenklich bis tolerierbar und nicht schäd-
lich verunreinigt eingestuft werden.

Im Ergebnis der Wirkfaktorenbetrachtung konn-
te für den Beispielfall nachgewiesen werden, 
dass durch das Vorhaben keine Verschlechterung 
des chemischen und / oder mengenmäßigen Zu-
stands des betroffenen GWK zu besorgen ist.

Wasserabhängige terrestrische Ökosysteme
Der einzige Wirkfaktor, der auf wasserabhängi-
ge terrestrische Biotope einwirken könnte, ist 
die temporäre Verringerung des Wasserdarge-
botes während der bauzeitlichen Wasserhal-
tung. Das nächstgelegene wasserabhängige 
terrestrische Biotop befinden sich weit außer-
halb der Reichweite der Absenkungstrichter 
der bauzeitlichen Wasserhaltung.
Laut Landschaftspflegerischem Begleitplan 
(LBP) [14] liegen innerhalb der potenziellen 
Absenkungstrichter der bauzeitlichen Wasser-
haltungsmaßnahmen schützenswerte Baum-
bestände. Für diese Baumbestände wurden 
für den Fall einer Überschneidung der Wasser-
haltung mit der Vegetationsperiode Bewässe-
rungsmaßnahmen festgelegt.

Exkurs: Wirkfaktor betriebsbedingte 
Emissionen durch den Bahnverkehr
Der Beispielfall beinhaltet keine betriebsbe-
dingten Wirkfaktoren durch den Bahnverkehr. 
Im Bereich der Gleisanlagen ist von einer be-

triebsbedingten Entstehung bzw. Freisetzung 
von Schadstoffen auszugehen, die durch Nie-
derschlagswasser mobilisiert, in den Untergrund 
versickern und somit dem Grundwasser zuge-
führt werden könnten. Auswirkungen auf den 
chemischen Zustand des GWK können hier nicht 
ausgeschlossen werden. Grundsätzlich sind die 
betriebsbedingten Schadstoffemissionen aus 
dem Bahnverkehr allerdings eher gering (siehe 
[18] und [19]). Die Schadstoffe stammen haupt-
sächlich aus Abrieb der Oberleitungen und Glei-
se sowie Schmierstoffen. Hauptsächlich werden 
Eisen, aber auch Kupfer, Zink, Mangan, Chrom, 
Nickel, Vanadium und Blei in geringen Konzen-
trationen aus Abrieb der Gleise und Oberleitun-
gen freigesetzt.
Die potenziellen Schadstoffeinträge in das 
Grundwasser aus Gleisentwässerungen über 
Versickerungsanlagen können mit der Neu-
fassung des Arbeitsblattes DWA-A  138-1 [17] 
bewertet werden. Zur emissionsbezogenen 
Bewertung werden in [17] die entwässerten Flä-
chen in die Belastungskategorien I (gering belas-
tetes Niederschlagswasser), II (mäßig belastetes 
Niederschlagswasser) und III (stark belastetes 
Niederschlagswasser) unterteilt. [17] enthält 
Zuordnungen von Gleisanlagen bestimmter 
Bauart und Nutzung zu Belastungskategorien. 
Basierend auf dieser Eingruppierung können in 
[17] Anforderungen an eine Behandlung abge-
leitet werden, um eine schadlose Einleitung zu 
gewährleisten. So ist z. B. bei Muldenversickerun-
gen die Mächtigkeit der bewachsenen Bodenzo-
ne bzw. die Größe der Versickerungsfläche ent-
sprechend anzugleichen. Bei Berücksichtigung 
der Maßgaben in [17] kann von einer schadlosen 
Versickerung ausgegangen werden.
Der evtl. betriebsbedingt erforderliche Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zur chemischen Ve-
getationskontrolle (CVK) ist Gegenstand geson-
derter Genehmigungsverfahren und wird daher 
im Rahmen des Fachbeitrags nach WRRL nicht 
behandelt.  
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